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Sitzung vom  15. Dezember 2015  

Beschl. Nr. 2015-352 

L2.2.7 Schulgebäude, Schulanlagen, Kindergärten 
Projektionssystem; Kreditabrechnung sowie Antrag an den Grossen Gemein-
derat 

 

Ausgangslage 

Mit Beschluss 36/14 vom 22. Mai 2014 genehmigte die Schulpflege für den Ersatz der bishe-
rigen Projektionsmittel durch ein einheitliches Projektionssystem einen Bruttokredit von 
CHF 475‘600 (inkl. MwSt.) zu Lasten Konto 928.5060.02 und beantragte dem Stadtrat die 
Freigabe des Kredits. Der Stadtrat hat den Kredit mit Beschluss 2014-138 vom 3. Juni  2014 
freigegeben und der Grosse Gemeinderat am 5. November 2014 bewilligt. 
 
Mit Beschluss 2015-117 vom 05. Mai 2015 erfolgte die Freigabe und Bewilligung des Stadt-
rats eines Brutto-Zusatzkredits von CHF 25‘000.00 (inkl. MwSt.) zu Lasten Konto 
928.5060.02 für die Beschaffung von 23 Bildschirmen.  

Kreditabrechnung 

Die Beschaffung wurde am 19. August 2015 abgeschlossen. Die Rechnungsstellung erfolgte 
in 13 Teilrechnungen in der Zeit vom 2. März bis am 9. September 2015. 
 

Positionen  
Kredit / 
Budget  

Abrechnung  Differenz  

Kredit GS 33/14, 22.05.2014, 
SRB 2014-138, 03.06.2014 zu Lasten 
Konto 928.5060.02,  
GGR 05.11.2014 

475‘600.00   

Zusatzkredit SRB 2015-117, 
05.05.2015 zu Lasten Konto 
928.5060.02 

25‘000.00   

Ausschreibung  5‘001.00  

TV Geräte mit Halterung und Montage  373‘717.75  

Elektrozuleitung  41‘448.05  

Funkstation  65‘754.00  

Signalumwandler  9‘871.10  

Visualiser  11‘670.00  

 
    

Total (inkl. MwSt.) in CHF 500‘600.00 507‘461.90 6‘861.90 

Begründung für die Differenz  

Bei der Ermittlung der Kreditsumme wurden die Kosten für die Ausschreibung von 
CHF 5‘001.00 nicht mitberücksichtigt. In zwei Klassenzimmern mussten die Bildschirme auf 
rollbaren Displaywagen montiert werden, da aus baustatischen Gründen eine Wandmontage 
nicht möglich war, was CHF 2‘283.25 Mehrkosten verursachte. 
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Auf Antrag der Schulpflege fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 36 Abs. 2 Ziff. 2.9 der Ge-
meindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden 

Beschluss: 

1 Die Abrechnung für den Ersatz der bisherigen Projektionsmittel durch ein einheitli-
ches Projektionssystem im Betrag von CHF 507‘461.90 inkl. MwSt. (Kreditbetrag 
CHF 500‘600.00 inkl. MwSt.) zu Lasten Konto 928.5060.02 wird abgenommen. 
 

2 Dem Grossen Gemeinderat wird folgender Antrag unterbreitet: 
 
2.1 Die Abrechnung für den Ersatz der bisherigen Projektionsmittel durch ein ein-

heitliches Projektionssystem im Betrag von CHF 507‘461.90 inkl. MwSt. (Kre-
ditbetrag CHF 500‘600.00 inkl. MwSt.) zu Lasten Konto 928.5060.02 wird ge-
nehmigt. 

 
3 Dieser Beschluss ist öffentlich.  

 
4 Mitteilung an: 

 
4.1 Grossen Gemeinderat 
4.2 Schulpflege 
4.3 Ressortleiter Bildung 
4.4 Ressortleiter Finanzen 
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